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für den Kontakt zum Comité français de droit international privé sowie
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Aufenthalt wäre wiederum ohne eine großzügige Förderung durch die Dr.
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zielle Förderung zur Veröffentlichung dieser Arbeit.
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Einführung

Die Idee wissenschaftlicher Politikberatung ist nicht neu. Niccolò Machia-
velli empfahl schon Anfang des 16. Jahrhunderts, im Prozess der politi-
schen Entscheidungsfindung auf die externe Bereitstellung von Wissen zu
setzen1. Entscheidungsträger dürften „nicht müde werden, die Wahrheit
anzuhören“2. Der Leitsatz scheint sich durchgesetzt zu haben, wenn man
auf das politische Deutschland blickt, das heute mehr denn je als „wissens-
basierte Organisation“ funktioniert3. An der externen Bereitstellung von
Wissen sind verschiedenste Akteure aus den unterschiedlichsten Gründen
beteiligt. Seit 1953 zählt hierzu auch der Deutsche Rat für Internationales
Privatrecht4. Die folgende Abhandlung widmet sich der Analyse dieser In-
stitution, ihrem Wirken, sowie der Wirkung ihrer Arbeit und soll erhellen,
wie Wissenstransfer in den politischen Prozess in diesem Fall gelingt.
Als Fallbeispiel dient der Reformprozess, dem das deutsche internationale
Privatrecht in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit dem Ergebnis
unterlag, dass „sich die ursprüngliche Strenge der Formen gemildert, die
frühere Starrheit der Regeln aufgelockert, die alte Enge der Grundsätze ge-
sprengt“ fanden5. Tatsächlich boten die über drei Jahrzehnte andauernden
Vorarbeiten Gelegenheit dazu, Grundfragen des IPR wie die Verfassungsre-
levanz deutscher Kollisionsnormen zu erörtern bzw. etablierte Strukturen
wie die in Statusfragen vorherrschende Anknüpfung an die Staatsangehö-
rigkeit kritisch zu hinterfragen. Der Deutsche Rat für IPR beeinflusste so-
wohl die in Rechtsprechung und Literatur geführten Diskussionen als
auch das Reformergebnis nachhaltig. Die durch das Gremium eingebrach-
ten Reformvorschläge sind die „Folie, vor welcher das Ergebnis des Gesetz-
gebungsprozesses zu sehen ist“6.
Der Regelungskomplex, der Spiegel für die Grundzüge ist, die das Gesetz
zur Neuregelung des Internationalen Privatrechts vom 25.7.1986 (BGBl. I

1 Machiavelli, Der Fürst, übersetzt von Ernst Merian-Genast, Kap. 23.
2 A.a.O., S. 131.
3 Voßkuhle, in: Folke Schuppert/Voßkuhle (Hrsg.), Governance von und durch Wis-

sen, S. 13 (16) mit Verweis auf T. Horstmann, HFR 2001, Beitrag 9, 60 (60 ff.).
4 Im Folgenden auch: „Deutscher Rat für IPR“/„Deutscher Rat“/„Rat“.
5 Martinek, in: Simon (Hrsg.), Rechtswissenschaft in der Bonner Republik, S. 529

(598).
6 Staudinger/Mankowski, Art. 13 EGBGB Rn. 120.
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S. 1142) ausmachen und dessen Reformbedürftigkeit zugleich als Auslöser
für die Neuordnung des deutschen internationalen Privatrechts betrachtet
werden kann, ist das internationale Eherecht. Dem Reformbedarf trug der
Deutsche Rat für IPR bei seiner Konstitution durch die Gründung eines
Sondergremiums Rechnung, dessen Mitglieder ausschließlich auf die
Überarbeitung des deutschen internationalen Eherechts hinwirken soll-
ten7. Tatsächlich ist die Eherechtskommission für die erste Veröffentli-
chung von Arbeitsergebnissen des Deutschen Rats verantwortlich: 1962 er-
schienen „Vorschläge und Gutachten zur Reform des deutschen internatio-
nalen Eherechts“8. Auch über 50 Jahre später ist die Entwicklung des inter-
nationalen Eherechts aber nicht abgeschlossen. Diskussion und Reformbe-
streben haben sich vielmehr auf die europäische Ebene verlagert und be-
schäftigen den Deutschen Rat für IPR weiterhin auch in Form der Anpas-
sung autonomen Kollisionsrechts an europäische Entwicklungen. So beriet
der Rat das BMJ9 z.B. in Vor- und Nachbereitung der Rom III-VO10, bezog
Stellung zum Grünbuch der EU-Kommission betreffend das internationale
Ehegüterrecht11 oder befasste sich, ebenfalls im Auftrag des BMJ, mit einer
Reform der Art. 13 ff. EGBGB12.
Aus all diesen Gründen scheint die Neuordnung des internationalen Ehe-
rechts mit der Reform vom 25.7.1986 geeignet, um als Muster für die
Überlegung zu dienen, wie der durch den Deutschen Rat für IPR angesto-
ßene Wissenstransfer in die politische Praxis funktioniert bzw. in welchem
Umfang und aus welchen Gründen „wissenschaftliche und politische Ra-

7 O.V., RabelsZ 18 (1953), 597 (597). Zur Zusammensetzung s. Anhang I.
8 Lauterbach (Hrsg.), Vorschläge 1962.
9 Die Bezeichnung „BMJ“ wird im Folgenden einheitlich auch für den Zeitraum

nach dem Organisationserlass vom 17.12.2013 verwendet, der dem Bundesminis-
terium der Justiz die Zuständigkeit für die Verbraucherpolitik übertrug (seitdem:
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz).

10 Zu den Vorarbeiten des Deutschen Rats Henrich, in: FS Hausheer, S. 235 (241 ff.);
ders., in: Schwab/Hahne (Hrsg.), Familienrecht im Brennpunkt, S. 259 (268 ff.) je-
weils mit Abdruck des Entwurfs; Wagner, FamRZ 2003, 803 (804 ff.). Zu den
Rückwirkungen der Verordnung auf das deutsche internationale Scheidungsrecht
SP 15 v. 5./6.11.2010, S. 2 ff.

11 Stellungnahme der 1. Kommission des Deutschen Rats für IPR zum Grünbuch
der Kommission zu den Kollisionsnormen im Güterrecht unter besonderer Be-
rücksichtigung der gerichtlichen Zuständigkeit und der gegenseitigen Anerken-
nung (KOM(2006) 400 endgültig) v. 17.7.2006, abrufbar unter: http://ec.europa.e
u/justice/news/consulting_public/matrimonial_property/contributions/others/dri
pr_de.pdf (zuletzt abgerufen am 27.11.2017).

12 Coester-Waltjen, StAZ 2013, 10 (10 ff.); dies., FamRZ 2013, 170 (170 ff.); Heiderhoff,
IPRax 2017, 231 (231 ff.); Mansel, IPRax 2013, 200 (200).
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tionalität“13 auseinanderfallen. Denn trotz des jahrzehntelangen Bestands
des Gremiums und der ihm doch regelmäßig zugesprochenen entschei-
denden Rolle bei verschiedensten Reformprojekten fehlt eine solche Ana-
lyse bislang. Zugleich kann diese Arbeit nur den ersten Schritt machen. Sie
soll den Deutschen Rat für IPR als Institution verstehen helfen, konstituie-
rende Elemente des Gremiums herausarbeiten und auf diese Weise ein
Grundverständnis für dessen Wirken und Wirkung im Prozess internatio-
nalprivatrechtlicher Gesetzgebung schaffen. Potential für weitere For-
schungsvorhaben bietet etwa die Ergebnisprüfung der übrigen durch das
Gremium bis heute veröffentlichten Positionen.
Die Arbeit beginnt mit einem Grundlagenteil (hierzu Teil 1), bevor die
Vorschläge der Eherechtskommission des Deutschen Rats für IPR bis 1986
näher beleuchtet werden (hierzu Teil 2). Ein dritter Abschnitt lässt Raum
für ein Fazit (hierzu Teil 3).

13 Mayntz, dms 2009, 5 (9).
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Teil 1 – Grundlagen

Teil 1 der Bearbeitung hilft, Struktur, Funktion sowie Arbeitsweise des
Deutschen Rats für IPR zu verstehen (hierzu A.) und wirft einen besonde-
ren Blick auf die Umstände, die der Gründung der Eherechtskommission
zugrunde lagen (hierzu B.).

Die Institution des Deutschen Rats für Internationales Privatrecht

Die Initiative zur Gründung des Deutschen Rats für Internationales Privat-
recht ging von dem damaligen Direktor des Max-Planck-Instituts für aus-
ländisches und internationales Privatrecht Hans Dölle14 aus, der Anfang des
Jahres 1953 damit begann, um potentielle Mitglieder für ein neues
„Sprachrohr der Wissenschaft“ zu werben15. Als organisatorisches Vorbild
sollte das Comité français de droit international privé16 dienen, das schon
seit 193417 namhafte französische Juristen mit dem Ziel versammelte, das
internationale Privatrecht durch einen permanenten wissenschaftlichen
Austausch zu fördern18.
Hans Dölle schrieb am 7.4.195319:

„Immer mehr hat sich in letzter Zeit das Fehlen eines Organs bemerk-
bar gemacht, das imstande wäre, als Sprachrohr der Wissenschaft die
gesetzgeberische Entwicklung des Internationalen Privatrechts in
Deutschland zu fördern und vom Standpunkt einer neuzeitlichen und
in sich geschlossenen Theorie aus zu beraten. Gleichzeitig fordert die
zunehmende Zusammenarbeit der Völker im europäischen Raum eine
Vertretung der deutschen Wissenschaften des Internationalen Privat-

A.

14 Hans Dölle leitete das Institut von 1946 bis 1963, http://www.mpipriv.de/de/pub/
ueber_uns/geschichte.cfm (zuletzt abgerufen am 27.11.2017).

15 BA Koblenz, Sign.: B 141/27127, Bl. 8.; s. auch B 141/88643, Bl. 11.
16 Im Folgenden auch: „Comité“.
17 Die konstituierende Sitzung wurde am 5.2.1934 abgehalten, J.-P. Niboyet, in: o.V.,

Travaux du Comité 1934, S. 1 (1).
18 J.-P. Niboyet, a.a.O., S. 1 (1 ff.); o.V., Travaux du Comité 1934, S. 5 (Art. 2 der Statu-

ten).
19 BA Koblenz, Sign.: B 141/27127, Bl. 8.
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rechts nach außen, die bei der wissenschaftlichen Vorbereitung einer
internationalen Angleichung der Kollisionssysteme als Gesprächspart-
ner auftreten kann.
[…] Der Rat soll Vertreter der Wissenschaft des Internationalen Privat-
rechts in loser Verbindung und beschränkter Zahl zu einem Studien-
und Beratungsorgan im Sinne der genannten Zwecke vereinigen und
damit in gewisser Hinsicht ein Gegenstück zu ähnlichen im Ausland
bereits bestehenden Organen – etwa zu dem ‘Comité français de droit
international privé’ – bilden.“

Der Deutsche Rat für IPR wurde am 9.9.1953 auf dem Juristentag in Ham-
burg als „autonomes Organ der Wissenschaft“ gegründet20 und versammel-
te mit seinen 16 Gründungsmitglieder das „who is who“ des deutschen
IPR nach dem 2. Weltkrieg21. Politisch war die Auswahl nicht selektiv, wo-
bei die Haltung der Gründungsmitglieder zum Nationalsozialismus bis
heute nur teilweise aufgearbeitet ist und mangels erkennbarer Auswirkung
auf die Inhalte des Gremiums hier nur in diesem Umfang dargestellt wer-
den soll22. Der Initiator des Deutschen Rats Hans Dölle gab etwa Anlass zu
einer „Einschätzung, die zwischen opportunistischem Verhalten“ (bzgl. sei-
nes Beitritts zur NSDAP) „und ideologienahen, in Teilen deckungsglei-
chen [...] Reformbestrebungen schwankt“23. Bekannt ist, dass auch Günther
Beitzke24, Hans Ficker25 und Karl Kipp26 in die NSDAP eintraten. Dem Auf-
nahmeantrag Max Pagenstechers ging jedenfalls eine Tätigkeit als Gaufach-

20 A.a.O., Bl. 5. Gründungsberichte in o.V., NJW 1953, 1741 (1741); o.V., RabelsZ 18
(1953), 597 (597).

21 Hausmann, EuLF 2005, 124 (124). Liste der Gründungsmitglieder in Anhang I.
22 Die fehlende Nennung einzelner Gründungsmitglieder hat daher keine eigen-

ständige Bedeutung.
23 Houbé, in: Schmoeckel (Hrsg.), Die Juristen der Universität Bonn im „Dritten

Reich“, S. 137 (157) nach umfassender Analyse. Zum ideologischen Standort Döl-
les zur Zeit des Nationalsozialismus auch Schäfer, Reichsuniversität Straßburg,
S. 91 f.,185 f., 233, 235.

24 Opitz, in: Hoßfeld/John/Lemuth u.a. (Hrsg.), Kämpferische Wissenschaft, S. 471
(489), der Beitzke zu den Opportunisten im Gegensatz zu den Aktivisten zählt.
Wesel, 250 Jahre C.H. Beck, S. 210 f. attestiert Beitzke hingegen ohne weitere Aus-
führungen „Schwierigkeiten mit dem Regime“ und erklärt ihn für „politisch
nicht belastet“. S. aber die Verweise in Fn. 29.

25 Ebbinghaus/Roth, in: Dörner/Ebbinghaus/Linne (Hrsg.), Nürnberger Ärztepro-
zess, S. 71 (93).

26 Dreißigacker, in: Schmoeckel (Hrsg.), Die Juristen der Universität Bonn im „Drit-
ten Reich“, S. 425 (439) mit der Schlussfolgerung auf S. 453, dass Kipp „kein lauter
Gegner, aber auch kein überzeugter Anhänger“ des Nationalsozialismus war.
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berater im Vorläufer des NS-Dozentenbundes voran27. Wolfgang Lauterbach
bediente sich in der Kommentierung des Familienrechts im Palandt, die er
seit der Erstauflage von 1938 bis 1944 übernahm, mindestens der „NS-
Phraseologie“28. Diesem Vorwurf dürften sich auch Günther Beitzke29 und
Hans Ficker30 nicht entziehen können. Karl Arndt soll SS-Mitglied gewesen
sein31. Gründungsmitglied des Deutschen Rats für IPR war jedoch ebenso
Leo Raape, der sich an der Hamburger Universität öffentlich für jüdische
Kollegen eingesetzt und sein Amt als Rektor mit der Begründung nieder-
gelegt hatte, der NSDAP nicht beitreten zu wollen32. Wilhelm Wengler, den
eine „unbedingte Ablehnung des Nationalsozialismus“ ausmachte33, der
denunziert wurde, seine Anstellung bei der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft
verlor und in Gestapo-Gefangenschaft geriet34, zählte ebenfalls zu den Mit-
gliedern der ersten Stunde. Die Auslieferung der Dissertation des Grün-
dungsmitglieds Bernhard Aubin wurde verboten, „weil sie deutlich regime-
kritische Töne anschlug“35 und auch Ernst v. Caemmerer verschob seine aka-
demische Karriere trotz Lehrstuhlangeboten (unter Auflage des Beitritts
zur NSDAP) auf Zeit die nach dem Kriegsende36. Schließlich zählte Ger-

27 Reinkenhof, in: Neue Deutsche Biographie, Bd. 20, S. 2 (3) mit der Schlussfolge-
rung, dies habe sich in Pagenstechers Schriften nicht niedergeschlagen. S. auch
Szatkowski, Karl Carstens, S. 31. Die Analyse von Grimm, Lebensbilder Hambur-
gischer Rechtslehrer, S. 60 (62), Pagenstecher habe sich „[w]eit [...] von den
Machthabern des dritten Reichs“ distanziert, mag vor diesem Hintergrund aber
nicht tragen. Hierzu bereits Szatkowski, Karl Carstens, S. 31 Fn. 107.

28 Wesel, 250 Jahre C.H. Beck, S. 174 ff. S. auch den Nachweis bei Manthe, Richter in
der nationalsozialistischen Kriegsgesellschaft, S. 290.

29 S. die Verweise bei Mansel, in: Zecchino (Hrsg.), Pasquale Stanislao Mancini,
S. 439 (458 Fn. 84, 459 Fn. 88, 462 f. Fn. 100, 465 f. Fn. 112).

30 Manthe, Richter in der nationalsozialistischen Kriegsgesellschaft, S. 290.
31 Klee, Das Personenlexikon, S. 19; Zier, in: taz (2009), Ausgabe 8914, S. 40.
32 Eberle, in: catalogus professorum halensis, abrufbar unter: http://www.catalogus-p

rofessorum-halensis.de/raapeleo.html (zuletzt abgerufen am 27.11.2017); s. auch
die Ausführungen von Szatkowski, Karl Carstens, S. 30 ff.

33 Kohler, ZaöRV 76 (2016), 613 (613) mit einer ausführlichen Darstellung dieser
Haltung auf S. 613 ff.

34 Ebda.; Kleibert, Die Juristische Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin im
Umbruch, S. 100 ff.

35 Martinek, in: Universität des Saarlandes (Hrsg.), Gedenkfeier für Bernhard Aubin,
S. 9 (11).

36 Eser, Freiburger Universitätsblätter 98 (1987), 47 (48), der v. Caemmerer für die
Zeit des Nationalsozialismus „politische Unbelastetheit“ bescheinigt.
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hard Kegel zu den Gründungsmitgliedern, die den Nationalsozialismus un-
bedingt ablehnten37.
Das Gremium kennt seit seiner Gründung eine feste, wenn auch unge-
schriebene Struktur (hierzu I.), die bis heute den Rahmen für sein Engage-
ment bildet (hierzu II.) und Grundlage für die rechtliche und funktionelle
Einordnung des Gremiums ist (hierzu III.).

Organisation

Anders als das französische Comité verzichtete der Rat von Anfang an auf
geschriebene Statuten38. Gesichert ist, dass die sachliche Arbeitstätigkeit
mit der Gesamtsitzung vom 27.7.1954 aufgenommen wurde39. Zunächst
setzten vier Kommissionen in den Bereichen Personalstatut, internationa-
les Unterhaltsrecht, internationales Eherecht und internationales Kauf-
recht Schwerpunkte40. Während die Kommissionen „für die Frage Staats-
angehörigkeits- oder Domizilprinzip“ und „für das Internationale Unter-
haltsrecht“ 1968 aufgelöst wurden41, bestanden die übrigen zwei Einheiten
unter wechselnder Bezeichnung fort42. Sie wurden regelmäßig durch Son-
dergremien ergänzt, z.B. zwecks Beratung über den Haager Entwurf eines
Übereinkommens über das auf Verkehrsunfälle anwendbare Recht43. Noch
heute bündelt der Rat seine Arbeit in zwei ständigen Kommissionen
(1. „Personenrecht“ unter dem Vorsitz von Heinz-Peter Mansel, 2. „Vermö-
gensrecht“ unter dem Vorsitz von Jan von Hein) oder setzt Spezialgremien
zur konzentrierteren Beratung ein, z.B. im Bereich des internationalen In-
solvenzrechts44 oder des internationalen Gesellschaftsrechts45. Die ständi-

I.

37 Mansel, in: Basedow/Rühl/Ferrari u.a., Encyclopedia of Private International Law,
S. 1062 (1063); vgl. auch die Ausführungen in Kegel, Humor und Rumor, S. 93 ff.

38 BA Koblenz, Sign.: B 141/88643, Bl. 23.
39 A.a.O., Bl. 31. Eine Mitteilung über die Gesamtsitzung v. 27.7.1954 enthält o.V.,

RabelsZ 19 (1954), 597 (597 f.).
40 BA Koblenz, Sign.: B 141/27127, Bl. 11 f.; Ferid, NJW 1954, 1878 (1878); o.V.,

RabelsZ 18 (1953), 597 (597).
41 BA Koblenz, Sign.: B 141/88643, Bl. 34 f., 47.
42 A.a.O., Bl. 13, 47.
43 Die Sonderkommission trat am 24.7.1968 einmalig in Bonn zusammen, a.a.O.,

Bl. 33.
44 Zusammenfassung der Ergebnisse in: H. Stoll (Hrsg.)/Karatzenis/Janke (Bearb.),

Stellungnahmen 1992.
45 Zusammenfassung der Ergebnisse in: Sonnenberger (Hrsg.), Vorschläge 2007.
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gen Kommissionen tagen unregelmäßig nach Einberufung durch das BMJ,
i.d.R. jährlich, bei Bedarf im Plenum.
Beschlussgremium ist die Mitgliederversammlung46. Der Deutsche Rat ist
heute auf einen Mitgliederbestand von rund 40 Personen angewachsen47

und erlebte zuletzt einen Verjüngungsprozess48. Er wird bei Bedarf durch
ausländische Gäste und Einrichtungen unterstützt. Neue Mitglieder ermit-
telt das Gremium im Kooptationsverfahren in geheimer (Brief-) Wahl, wo-
bei es sich in aller Regel um Hochschullehrer handelt, die einen Schwer-
punkt ihrer Forschung im internationalen Privatrecht setzen. Den Ratsvor-
sitz bestimmen die Mitglieder ebenfalls mehrheitlich. Nach Hans Dölle
(1953–1961), Gerhard Kegel (1961–1987), Hans Stoll (1987–1997) und Dieter
Henrich (1997–2010) hat heute Heinz-Peter Mansel die Präsidentschaft inne.
Damit sorgten in sechs Jahrzehnten nur fünf Präsidenten für Stabilität und
Kontinuität49.

Engagement

Der Rat zielt bis heute darauf, die gesetzgeberische Entwicklung des IPR
voranzutreiben (hierzu 1.). Zu diesem Zweck tritt das Gremium in Sitzun-
gen zusammen, die Raum für Diskussionen und das Bilden von Gesamt-
positionen bieten (hierzu 2.).

Gegenstand: Harmonisierung der Kollisionsrechtsordnungen

Die Gründungsmitglieder des Deutschen Rats für IPR bestimmten 1953,
dass der Rat fördernd auf die „gesetzgeberische Entwicklung des Interna-
tionalen Privatrechts in Deutschland“ wirken und sich grenzüberschrei-
tend für eine Angleichung der Kollisionsrechtsordnungen einsetzen soll-
te50.

II.

1.

46 BA Koblenz, Sign.: B 141/88643, Bl. 30.
47 Liste der aktuellen Mitglieder in Anhang I.
48 Krause, IPRax 2014, 295 (295); Staudinger/F. Sturm/G. Sturm, Einl. IPR Rn. 910.
49 Mit dieser Schlussfolgerung bereits Wagner, IPRax 2004, 1 (2). S. auch Hausmann,

EuLF 2005, 124 (125).
50 O.V., RabelsZ 18 (1953), 597 (597).
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Das gilt noch heute, auch wenn sich der Schwerpunkt der zu erarbeiten-
den Themen als natürliche Folge der Vergemeinschaftung des IPR51 auf die
europäische Ebene verschoben hat52. So tagte der Rat in den letzten Jahren
z.B. in Vorbereitung zur EuErbrVO53, brachte sich in den Konsultations-
prozess zur Erarbeitung einer Verordnung über den freien Verkehr öffentli-
cher Urkunden ein54, veröffentlichte Reformbeschlüsse zur Anknüpfung
bei Finanzmarktdelikten nach der Rom II-VO55 oder bezog Stellung zum
Discussion paper 1: EU Civil Law (Assises de la Justice) der Europäischen
Kommission (Vollendung des Europäischen Rechtsraums: Wie geht es wei-
ter?)56. Hinzu kommen Einflüsse, die den europäischen Rechtsraum über-
schreiten. Zuletzt beriet der Rat das BMJ z.B. zur Perspektive eines (neuen)
weltweiten Anerkennungs- und Vollstreckungsübereinkommens57.
Die verbliebenen Enklaven des nationalen Kollisionsrechts bieten aber
weiterhin Diskussionsstoff. Hierfür ist etwa der Entwurf des Deutschen
Rats zur Reform des internationalen Gesellschaftsrechts Zeugnis, der ne-
ben einer Regelung auf europäischer Ebene auch einen Vorschlag für den
deutschen Gesetzgeber enthält58. Gleiches gilt für das noch nicht abschlie-
ßend europäisierte59 internationale Eherecht. Das auf die Eheschließung
und ihre Wirkungen anwendbare Recht wird weiterhin autonom durch
die Mitgliedsstaaten bestimmt. Es ist im Übrigen Fallbeispiel dafür, dass
die Arbeit des Rats in Form der Rückwirkung internationaler Überein-
kommen und Verordnungen auf das autonome deutsche Kollisionsrecht
um eine neue Komponente angereichert wurde. So kollidiert der an die
Staatsangehörigkeit anknüpfende Art. 13 EGBGB mit der Grundentschei-
dung neuerer EU-Verordnungen wie der Rom III-VO, der EuUnterhVO
oder der EuErbVO zugunsten des gewöhnlichen Aufenthalts als maßgebli-

51 Ausgelöst durch den Vertrag von Amsterdam (1997), der erste Gesetzgebungs-
kompetenzen im Bereich des IPR auf EG-Organe übertrug, Art. 61 ff. EGV (heute
insbes. Art. 81 AEUV).

52 Wagner, IPRax 2004, 1 (2). S. auch Hausmann, EuLF 2005, 124 (125).
53 SP 14 v. 11./12.9.2009, S. 1 ff.
54 Mansel/Coester-Waltjen/Henrich/Kohler, IPRax 2011, 335–341.
55 Ratsbeschlüsse mit Reformvorschlägen veröffentlicht in o.V., IPRax 2012, 470

(470 f.).
56 Mansel, IPRax 2014, 87 f.; Stellungnahme abrufbar unter http://ec.europa.eu/justi

ce/events/assises-justice-2013/files/contributions/17.assisesjusticeeucivillawstellun
gnahmedeutscherratvom6.11.2013_de.pdf (zuletzt abgerufen am 27.11.2017).

57 SP 17 v. 22./23.11.2013, S. 2 ff.
58 Hierzu Sonnenberger (Hrsg.), Vorschläge und Berichte des europäischen und deut-

schen internationalen Gesellschaftsrechts, 2007, S. V, 6, 202 f.
59 Mansel, IPRax 2013, 200 (200).
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ches Anknüpfungskriterium. Die Vorschrift ist „letzte Bastion der Staatsan-
gehörigkeitsanknüpfung im internationalen Eherecht“60. Mit Blick auf das
Ziel, grenzüberschreitend auf eine Angleichung der Kollisionsrechtsord-
nungen hinzuwirken, stellt sich für den Deutschen Rat in diesen Fällen die
neue Frage nach einer indirekten Fernwirkung des EU-Rechts in Form der
Anpassung autonomer deutscher Kollisionsnormen an europäische inter-
nationalprivatrechtliche Entwicklungen (hierzu noch Rn. 454 ff.)61.

Methoden: Diskussion und Publikation

Der Rat beschritt zur Verfolgung seiner Ziele bisher verschiedene Wege.
Schwerpunkt der Kommissionsarbeit ist seit 1953 die Erarbeitung von Re-
formvorschlägen, denen Gutachten einzelner Ratsmitglieder zugrunde lie-
gen. Die Gutachten werden auf den Ratssitzungen vorgestellt und umfas-
send diskutiert. Auf dieser Grundlage erfolgt eine Abstimmung der Mit-
glieder über im Laufe der Sitzungen erarbeitete Gesamtpositionen in Form
von Beschlüssen, Empfehlungen und Stellungnahmen. Sowohl die Diskus-
sionen als auch die Abstimmungsergebnisse werden in bislang weitgehend
unveröffentlichten Sitzungsprotokollen festgehalten62 und dem BMJ zur
weiteren Verwendung zur Verfügung gestellt. Vorschläge und Gutachten
sind aber regelmäßig auch der Öffentlichkeit zugängig. In der Vergangen-
heit publizierte das Gremium Arbeitsergebnisse und -Grundlagen häufig
in Sammelbänden63. Heute tendiert der Deutsche Rat zu zeitnahen Veröf-
fentlichungen in Fachzeitschriften64.
In seinem Auftrag werden ferner ausgewählte Gutachten zum internatio-
nalen und ausländischen Privatrecht veröffentlicht („IPG-Reihe“), die Ge-
richte und andere Organe der Rechtspflege bei deutschen Universitätsinsti-
tuten und dem Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales

2.

60 Coester-Waltjen, StAZ 2013, 10 (11).
61 Coester-Waltjen, StAZ 2013, 10 (10 ff.); dies., FamRZ 2013, 170 (170 ff.); Heiderhoff,

IPRax 2017, 231 (231 ff.); Mansel, IPRax 2013, 200 (200 f.).
62 Die in der vorliegenden Arbeit zitierten Sitzungsprotokolle wurden durch die

Verfasserin katalogisiert (s. Anhang II). Sie werden im Aktenbestand des aktuel-
len Präsidenten des Deutschen Rats für IPR verwaltet.

63 Liste bisher veröffentlichter Sammelbände in Anhang III.
64 Vgl. zuletzt die Beschlüsse zu dem auf die Vollmacht anwendbaren Recht, v. Hein,

IPRax 2015, 578 (578 ff.).
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Privatrecht eingeholt haben65. Schon 1968 erschien ein erster Band66 und
eröffnete diese Art der wissenschaftlichen Arbeit einem breiteren Publi-
kum.
Das Mitwirken einzelner Mitglieder in anderen Gremien vernetzt den
Deutschen Rat für IPR schließlich weitgehend67 (auch international68) und
verleiht seinem Engagement Nachdruck. Das gilt auch für den Einsatz
Ratszugehöriger als Experten deutscher Delegationen bei internationalen
Verhandlungen69 und ist angesichts der zunehmenden Bedeutung europäi-
scher bzw. internationaler Instrumente von umso größerer Bedeutung.
Damit bleibt die Arbeitsweise des Rats nach über 60 Jahren unverändert
geprägt durch Diskussion und die Suche nach einer durch alle Mitglieder
vertretbaren Position, die in weiten Teilen der Öffentlichkeit zugängig ge-
macht wird. Ob hierin der zentrale Schlüssel zur Effektivität liegt, steht in
dieser Arbeit zur Überprüfung.

Qualifikation

Mit Blick auf die Organisationsstruktur und das beschriebene Tätigkeits-
feld des Deutschen Rats für IPR gelingt eine gesellschaftsrechtliche Klassi-
fizierung des Gremiums (hierzu 1.). Aus (rechts-)politischer Sicht ist ent-
scheidend, dass sich der Rat von Anfang an als autonom verstand70 und
noch heute als „autonomes Organ der Wissenschaft“ beschreibt71. Damit
soll zum einen die organische Unabhängigkeit vom BMJ bezeichnet wer-
den (hierzu 2.a)). Der Rat ist aber v.a. unabhängig im Sinne wissenschaftli-
cher Neutralität (hierzu 2.b)). Gleichwohl prägt ihn seine Funktion als Be-
rater des BMJ, was ein Vergleich mit dem Comité francais de droit interna-
tional privé zeigt (hierzu 3.).

III.

65 Eine Gesamtübersicht der bislang erschienenen Ausgaben ist abrufbar unter:
http://www.ipr.uni-koeln.de/13768.html (zuletzt abgerufen am: 27.11.2017). Ein
Gesamtinhaltsverzeichnis bis 2006 steht zur Verfügung unter: http://gieseking-ver
lag.de/schriftenreihen/inhaltsverzeichnisse/IPG_Gesamtinhalt_1985-2006.pdf
(zuletzt abgerufen am: 27.11.2017).

66 Ferid/Kegel/Zweigert (Hrsg.), IPG 1965–1966 mit Vorwort von Gerhard Kegel.
67 Das gilt z. B. für Gerhard Kegel, der ab 1965 Auswärtiges Wissenschaftliches Mit-

glied des Hamburger MPI war. Auch die übrigen Präsidenten des Rats waren/sind
mit dem Institut verbunden.

68 Z.B. wurde Mansel 2007 in die Académie de droit comparé (Paris) gewählt.
69 Wagner, IPRax 2004, 1 (1). S. auch Hausmann, EuLF 2005, 124 (125).
70 O.V., NJW 1953, 1741 (1741); o.V., RabelsZ 18 (1953), 597 (597).
71 Vgl. zuletzt Mansel, IPRax 2014, 87 (87).
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